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Die Immobilienstrategie – was bedeutet das konkret 
für unsere Kirchengemeinde? 

Unsere Kirchengemeinde, mit derzeit rund ……  Gläubigen, steht wie alle Gemeinden im Bistum vor der Aufgabe, ein zukunftsfähiges Immobilienkonzept zu erarbeiten. Verantwortlich sind der Pfarrer ……..  beziehungsweise Pfarrverwalter …… , der*die Vorsitzende des Verwaltungsrats       
…… sowie der Vorsitz des Pfarr-oder Kirchengemeinderats …….. , gemeinsam richten sie einen „Ausschuss Immobilienkonzept“ ein und steuern den vor Ort angelegten Prozess. Dieser Prozess umfasst vier Abschnitte mit klaren Meilensteinen, dauert in der Regel zwölf bis achtzehn Monate und schließt nach Beteiligung und Bewertung mit Beschlüssen von Verwaltungsrat und Pfarrgemeinderat; die Genehmigung erfolgt durch den Generalvikar.  
Ausgangspunkt ist eine ehrliche Bestandsaufnahme in pastoraler wie wirtschaftlicher Hinsicht [Unser aktueller Immobilienbestand umfasst …… Kirchen, ……. Pfarrheime, ……..Pfarrhäuser und ……. weitere Gebäude]. Für Kirchen gilt künftig die Regel, dass mindestens zwei Kirchen pro fusionierte Kirchengemeinde bezuschusst werden, darüber hinaus maximal 60 Prozent der am 
1. Januar 2012 vorhandenen Kirchen. Für uns heißt es konkret, dass ……… Kirchengebäude weiterhin bezuschusst werden. Die verbliebenen ………Kirchen können als Gottesdienstorte und für Kasualien erhalten bleiben, erhalten aber keine Zuschüsse durch das Bistum; Ausnahmen bedürfen einer ausdrücklichen Genehmigung des Bischöflichen Generalvikariats. 
Bei Pfarrhäusern ist die Konzentration vorgesehen: Förderfähig bleibt grundsätzlich ein Pfarrhaus mit Dienstwohnung und das Pfarrbüro. Für Pfarrheime wird die zuschussfähige Fläche berechnet; Mischobjekte werden anteilig nach tatsächlicher Nutzung bezuschusst. Gebäude, die als Mietobjekte geführt werden, erhalten keine Zuschüsse zu Baumaßnahmen und müssen aus den Mieteinnahmen erhalten werden.  
Damit Entscheidungen tragfähig sind, liefert das Bistum zu Beginn Gebäudesteckbriefe mit baufachlicher und finanzieller Perspektive. Das Projektbüro Immobilienstrategie stellt ab Januar 2026 Arbeitsmittel bereit und begleitet bei Bedarf fachlich und methodisch. Der Zeitrahmen des Gesamtprojekts reicht bis Ende 2034; Anmeldungen zum begleiteten Prozess sind ab dem 
2. Februar 2026 möglich, wobei jährlich etwa dreißig Kirchengemeinden vom BGV begleitet werden können. 
So entsteht Schritt für Schritt ein Konzept, das die pastoralen Bedürfnisse unserer Gemeinde, den baulichen Zustand der Gebäude und unsere finanziellen Möglichkeiten zusammenführt und verlässlich beschreibt, welche Immobilien unsere Gemeinde langfristig fördert und nutzt. 
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